
 
Aufforderung zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung, 

die Wahl der Ortsbeiräte und die Wahl des Ausländerbeirats 
am 14. März 2021 in der Stadt Neustadt (Hessen) 

 
 
Hiermit fordere ich entsprechend § 22 der Kommunalwahlordnung (KWO) zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die am 14. März 2021 stattfindenden Wahlen zur Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Neustadt (Hessen) und den Ortsbeiräten in den 4 Stadtteilen so-
wie zur Wahl des Ausländerbeirats der Stadt Neustadt (Hessen) öffentlich auf. 
  
Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvorschlägen, die den gesetzlichen Erfordernissen der §§ 
10 bis 13 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) in der derzeit gültigen Fassung ent-
sprechen. 
  
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Art. 21 des Grundgesetzes und von Wäh-
lergruppen eingereicht werden. 
  
Eine Partei oder Wählergruppe kann in jedem Wahlkreis nur einen Wahlvorschlag einrei-
chen. Der Wahlkreis für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und die Wahl zum Aus-
länderbeirat ist das Gebiet der Stadt Neustadt (Hessen). Der Wahlkreis für die Wahl der Orts-
beiräte ist der jeweilige Ortsbezirk (Stadtteil) nach § 6 der Hauptsatzung der Stadt Neustadt 
(Hessen). 
 
Die Verbindung von Wahlvorschlägen mehrerer Parteien oder Wählergruppen ist unzulässig.  
Der Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese tragen. Der Name und die Kurzbezeichnung müssen 
sich von den Namen und Kurzbezeichnungen bereits bestehender Parteien und Wählergrup-
pen deutlich unterscheiden. 
 
Der Wahlvorschlag darf beliebig viele Bewerber/innen enthalten. Die Bewerber/innen sind in 
erkennbarer Reihenfolge unter Angabe des Familiennamens, Rufnamens, Tag der Geburt, 
Geburtsort, des Berufs oder Stands sowie der Anschrift (Hauptwohnung) dem Zusatz „Frau“ 
oder „Herr“ aufzuführen.  
 
Ein/e Bewerber/in darf für eine Wahl nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden. Als Be-
werber/in kann nur vorgeschlagen werden, wer die Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; 
die Zustimmung ist unwiderruflich. 
 
Bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung und den Ortsbeiräten sind neben Deut-
schen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes auch die hier lebenden Staatsangehö-
rigen eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die nichtdeutschen Unions-
bürger/innen, unter den gleichen Voraussetzungen wählbar: Sie müssen am Wahltag das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis ihren 



Wohnsitz haben und dürfen nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sein. Bei Inhaberin-
nen/Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts gilt der Ort der 
Hauptwohnung als Wohnsitz. 
 
Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats sind die wahlberechtigten ausländischen Einwoh-
ner/innen, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei 
Monaten in der Stadt Neustadt (Hessen) ihren Wohnsitz haben und nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind. Bei Inhaberinnen/Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im 
Sinne des Melderechts gilt der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz. Wählbar als Mitglied 
des Ausländerbeirats sind auch Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
die diese Rechtsstellung als ausländische Einwohner/innen im Inland erworben haben oder 
die zugleich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen (Doppelstaatler/innen), wenn sie 
die übrigen Voraussetzungen erfüllen.  
 
Der Wahlvorschlag muss von der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Sie werden von der Versammlung 
benannt, die den Wahlvorschlag aufstellt.  
 
Die Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergruppen, die während der vor dem Wahltag 
laufenden Wahlzeit nicht ununterbrochen mit mindestens einer/einem Abgeordneten oder 
Vertreter/in in der zu wählenden Vertretungskörperschaft oder im Hessischen Landtag oder 
aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Lande im Bundestag vertreten waren, müssen au-
ßerdem von mindestens zweimal so vielen Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein, wie Vertreter/innen zu wählen sind.  
 
Jede wahlberechtigte Person darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat 
diese Person mehrere Wahlvorschläge für eine Wahl unterzeichnet, so ist ihre Unterschrift 
auf allen weiteren Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig. Die Wahlberechtigung der un-
terzeichnenden Person muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Ein-
reichung des Wahlvorschlages nachzuweisen.  
 
Die Bewerber/innen für die Wahlvorschläge werden in geheimer Abstimmung in einer Ver-
sammlung von den Mitgliedern der Partei oder Wählergruppe im Wahlkreis oder in einer 
Versammlung der von den Mitgliedern der Partei oder Wählergruppe im Wahlkreis aus ihrer 
Mitte gewählten Vertreter/innen (Vertreterversammlung) aufgestellt und ihre Reihenfolge 
im Wahlvorschlag festgelegt. Bei der Aufstellung sollen nach Möglichkeit Frauen und Männer 
gleichermaßen berücksichtigt werden. Vorschlagsberechtigt ist auch jede/r Teilnehmer/in 
der Versammlung; den Bewerberinnen/Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr 
Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Eine Wahl mit verdeckten 
Stimmzetteln gilt als geheime Abstimmung.  
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/innen für die Vertreterversammlung, über die Ein-
berufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das 
gesetzlich nicht geregelte Verfahren für die Aufstellung von Wahlvorschlägen und für die Be-
nennung der Vertrauenspersonen regeln die Parteien und Wählergruppen.  
 
Bewerber/innen für die Wahl des Ortsbeirates können auch in einer Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung der Partei oder Wählergruppe auf Gemeindeebene aufgestellt werden. In 



diesem Fall muss die Partei oder Wählergruppe die Wahlvorschläge für sämtliche Ortsbei-
ratswahlen in der Stadt Neustadt (Hessen) in einer oder mehreren gemeinsamen Versamm-
lungen aufstellen. Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 
Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter/innen, die Ergebnisse der Abstim-
mungen sowie über die Vertrauenspersonen und die jeweilige Ersatzperson nach § 11 Abs. 3 
Satz 3 KWG enthalten. Die Niederschrift ist von der/dem Versammlungsleiter/in, der/dem 
Schriftführer/in und zwei weiteren Mitgliedern oder Vertreterinnen/Vertretern zu unter-
zeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl der Bewerber/innen in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jede/r Teilnehmer/in der 
Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerberinnen/Bewerbern Gelegenheit ge-
geben worden ist, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustel-
len. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er 
gilt als Behörde im Sinne des § 156 Strafgesetzbuch.  
 
Die Wahlvorschläge sind spätestens am 69. Tag vor der Wahl, d. h. bis Montag, den 4. Ja-
nuar 2021, 18:00 Uhr, während der allgemeinen Öffnungszeiten schriftlich beim Wahlleiter 
der Stadt Neustadt (Hessen) oder den mit der Wahrnehmung der laufenden Wahlge-
schäfte beauftragten Bediensteten, Ritterstraße 5-9, 35279 Neustadt (Hessen) einzu-
reichen.  
 
Mit den Wahlvorschlägen sind einzureichen:  
 

1. die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerber/innen nach einem Vordruckmuster (Zu-
stimmungserklärung), dass sie ihrer Aufstellung zustimmen und ihnen die Modalitä-
ten des Erwerbs der Rechtsstellung einer Vertreterin/eines Vertreters nach § 23 KWG 
bekannt sind; die Erklärung muss Angaben darüber enthalten, ob die/der Bewer-
ber/in nach den Bestimmungen über die Unvereinbarkeit von Amt und Mandat an 
der Mitgliedschaft in der Vertretungskörperschaft gehindert ist sowie eine Verpflich-
tung der Bewerberin/des Bewerbers, später eintretende Hinderungsgründe dem 
Wahlleiter mitzuteilen,  

2. eine Bescheinigung des Magistrats der Stadt Neustadt (Hessen), dass die Bewer-
ber/innen die Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllen (Bescheinigung der Wähl-
barkeit),  

3. die Niederschrift über die Versammlung, in der die Bewerber/innen aufgestellt wur-
den mit den nach § 12 Abs. 3 KWG vorgeschriebenen Angaben und Versicherungen 
an Eides statt (auf amtlichem Vordruckmuster),  

4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften mit Angabe des Namens, 
Vornamens und Anschrift der Unterzeichner/innen der Wahlvorschläge sowie eine 
Bescheinigung des Magistrats der Stadt Neustadt (Hessen) über ihre Wahlberechti-
gung (Formblatt Unterstützungsunterschrift).  

Ein Wahlvorschlag kann bis zur Zulassung am 15. Januar 2021 durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson ganz oder teil-
weise zurückgenommen werden.  
 
Nach der Zulassung können Wahlvorschläge nicht mehr geändert oder zurückgenommen 
werden.  
 



Die Wahlvorschläge sind nach Möglichkeit so frühzeitig vor dem 4. Januar 2021 einzureichen, 
dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig beho-
ben werden können. Die Stadtverwaltung ist vom 24. Dezember 2020 bis 1. Januar 2021 ge-
schlossen. Abweichend davon ist das Wahlamt an den Werktagen von 9.00 bis 11.00 Uhr 
zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen besetzt. 
 
Parteien und Wählergruppen haben darüber hinaus zusätzlich die Möglichkeit, Wahlvor-
schläge kostenfrei über das bereitgestellte Portal einzureichen, nachdem eine einmalige Re-
gistrierung erfolgt ist: https://www.votemanager.de/parteienkomponente/Login  
Dadurch können etwaige Mängel frühzeitig erkannt und behoben werden. Ferner können 
erforderliche Dokumente direkt aus der Anwendung generiert werden. Die Notwendigkeit 
der Einreichung der Unterlagen mit jeweils eigenhändiger Unterschrift wird hierdurch nicht 
berührt.  
 
Maßgebliche Zahl der Einwohner/innen und Zahl der zu wählenden Vertreter/innen  
 
Für die Wahl der Ortsbeiräte wurde durch das Einwohnermeldeamt der Stadt Neustadt (Hes-
sen) zum Stichtag 30. Juni 2020 (gem. § 6 der Hauptsatzung) die nachfolgend aufgeführten 
Einwohner/innenzahlen festgestellt.  
 

Wahl Maßgebliche Zahl der zu wählenden 
Einwohner/innen 

Vertreter/innen  
 

Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Neustadt (Hessen) 

9.005 23 

Ortsbeirat Mengsberg 825 7 

Ortsbeirat Momberg 1.074 9 

Ortsbeirat Speckswinkel 523 5 

Ortsbeirat Neustadt 6.583 7 

 
Nach § 6a der Hauptsatzung der Stadt Neustadt (Hessen) sind für den Ausländerbeirat 5 Mit-
glieder zu wählen. 
 
Auskünfte werden von der Sachbearbeitung Wahlen der Stadt Neustadt (Hessen), Ritterstraße 
5-9, 35279 Neustadt (Hessen), Tel.: 06692/8913, E-Mail: michel@neustadt-hessen.de erteilt. 
Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen amtlichen Vordrucke sind ebenfalls 
bei der Sachbearbeitung Wahlen während der Dienststunden: Montag, Dienstag, Donnerstag, 
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Montag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,  
Dienstag von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr oder nach vorheriger Vereinbarung kostenlos erhältlich.  
 
Darüber hinaus sind die erforderlichen Vordrucke im Internet unter https://wahlen.hes-
sen.de/kommunen/kommunalwahlen/vordrucke-für-parteien-und-wählergruppen abrufbar.  
 
Beim Ausfüllen der Vordrucke „Zustimmungserklärung“ und „Bescheinigung der Wählbar-
keit“ ist auch die Datenschutzerklärung an den vorgesehenen Stellen zu ergänzen.  
Unter den vorgenannten Kontaktdaten und Kontaktzeiten sind – nach der Aufstellung eines 
Wahlvorschlags – auch die Formblätter für die Unterstützungsunterschriften erhältlich.  
 
 

https://wahlen.hessen.de/kommunen/kommunalwahlen/vordrucke-für-parteien-und-wählergruppen
https://wahlen.hessen.de/kommunen/kommunalwahlen/vordrucke-für-parteien-und-wählergruppen


Neustadt (Hessen), 8. Oktober 2020  
 
DER WAHLLEITER  
DER STADT NEUSTADT (HESSEN)  
 
 
 
Holger Michel 


